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Gefahrstoffe am Arbeitsplatz können 
fest, flüssig oder gasförmig sein. Sie 
werden beschafft wie z.B. Ethanol als 
Reinigungsmittel oder sie können im 
Prozess entstehen wie z.B. Lötrauche. 
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, 
dass Gefährdungsbeurteilungen durch-
geführt werden. Er darf eine Tätigkeit 
mit Gefahrstoffen erst dann aufnehmen 
lassen, nachdem eine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt und die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen getroffen 
wurden. Arbeitgeber müssen dabei fest-
stellen, „ob die Beschäftigten Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen ausüben oder 
ob bei Tätigkeiten Gefahrstoffe ent-
stehen oder freigesetzt werden können“ 
(§ 6 GefStoffV).  

Das regelt die TRGS 400 

Die TRGS 400 konkretisiert die Gefähr-
dungsbeurteilung als „systematische 
Ermittlung und Bewertung relevanter 
Gefährdungen“, dabei müssen v.a. die 
mit den Tätigkeiten verbundenen inhala-
tiven, dermalen, oralen und physika-
lisch-chemischen Gefährdungen beur-
teilt werden. Die Form ist nicht festge-
legt. Die TRGS 400 liefert einen Vor-
schlag zur Vorgehensweise [1]. 

• Personen festlegen, die die Gefähr-

dungsbeurteilung durchführen: Es 
sind dazu spezielle Kenntnisse für alle 
Phasen der Gefährdungsbeurteilung 
erforderlich (Kap. 4.1 TRGS 400). 
Mehrere fachkundige Personen kön-
nen bzw. sollen zusammenarbeiten, 
i.d.R. Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und Betriebsarzt. 

• Alle Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

erfassen, auch solche Tätigkeiten, bei 

denen Gefahrstoffe entstehen, z.B. 
Zwischenprodukte im Produktions-
prozess bzw. freigesetzt werden, z.B. 
Schweißrauche beim Schweißen. 

• Informationsermittlung und Gefähr-

dungsbeurteilung (§ 6 GefStoffV): 

o Falls es bereits Handlungsemp-
fehlungen (z.B. in TRGSen) gibt, 
sie angewendet werden und sie 

geeignet sind, um Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftig-
ten zu gewährleisten, können 
die dort empfohlenen Maßnah-
men durchgeführt werden. 

o Liegen keine Handlungsempfeh-
lungen vor oder sind sie nicht 
geeignet, müssen zunächst die 
Situation am Arbeitsplatz ermit-
telt, die Gefährdungen beurteilt, 
Möglichkeiten der Substitution 
geprüft, geeignete Maßnahmen 
festgelegt und deren Wirksam-
keit geprüft werden. 

Es schließt sich in beiden Fällen eine Prü-
fung darüber an, ob die Maßnahmen 
dauerhaft wirksam sind. 

Dokumentieren 

Verantwortliche müssen die Gefähr-
dungsbeurteilung vor Aufnahme der 
Tätigkeit dokumentieren, Mindestan-
gaben sind – zusätzlich zu den Forderun-
gen nach ArbSchG – v.a. das Ergebnis der 
Substitutionsprüfung, ggf. eine Begrün-
dung für einen Verzicht auf Substitution 
und für das Abweichen von geltenden 
Regeln sowie Ermittlungsergebnisse 
bez. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) oder 
Wirksamkeit der technischen Schutz-
maßnahmen (§ 6 Abs. 8 GefStoffV). 

Gefährdungsbeurteilung aktualisieren 

Die Gefährdungsbeurteilung muss in 
regelmäßigen Abständen und bei gege-
benem Anlass überprüft und ggf. aktua-
lisiert werden. Anlässe zur Überprüfung 
können unter anderem die Einführung 
eines neuen Gefahrstoffs oder Erkennt-
nisse aus der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge sein. Der Arbeitgeber muss nach 
Kap. 4 Abs. 4 TRGS 400 ein Überprü-
fungsintervall festlegen. Es empfiehlt 
sich ein Turnus von maximal 2 Jahren. 
Liegt keine Gefährdungsbeurteilung vor, 
so kann die zuständige Behörde ein 
Tätigkeitsverbot aussprechen. 

Informationen zu Stoffeigenschaften 
und Tätigkeiten beschaffen 

Neben den Stoffeigenschaften muss der 
Arbeitgeber die Tätigkeiten, Verfahren 
und Betriebs- und Umgebungsbedingun-
gen ermitteln und berücksichtigen. Dazu 
muss er die notwendigen Informationen 
beschaffen, erster Ansprechpartner ist 
i.d.R. der Lieferant des Gefahrstoffs. Die-
ser ist dazu verpflichtet, ein aktuelles 
Sicherheitsdatenblatt bereitzustellen. 
Es ist die wichtigste Informationsquelle 
und muss auf offensichtlich unvollstän-
dige, widersprüchliche oder fehlerhafte 
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Angaben hin überprüft werden. Informa-
tionen für die Plausibilitätsprüfung 
liefert z.B. die GESTIS-Stoffdatenbank. 
Gegebenenfalls muss eine korrekte 
Version angefordert werden. Ob vor-
handene Sicherheitsdatenblätter noch 
aktuell sind, sollte alle 2 Jahre überprüft 
werden. 

Weitere Informationsquellen sind v.a. 
technische Regeln und Bekanntmachun-
gen für Gefahrstoffe (TRGS, BekGS), 
Gebrauchsanweisungen, technische 
Merkblätter, branchen- oder tätigkeits-
spezifische Hilfestellungen, branchen-
bezogene Gefahrstoff- und Produkt-
bewertungen (z. B. GISBAU, GisChem) so-
wie das Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG). Stoffe und Gemi-
sche, die nicht eingestuft sind, muss der 
Arbeitgeber selbst einstufen bzw. mind. 
die Gefährdungen ermitteln. 

Alle Tätigkeiten müssen betrachtet wer-
den, also unter anderem auch An- und 
Abfahrvorgänge von Prozessen, Wieder-
inbetriebnahme nach längerem Still-
stand, Reinigungsarbeiten, Instandhal-
tung sowie Aufräum- und Abbrucharbei-
ten, Lagerung bis hin zur Entsorgung. 

Auch Herstellungs- und Verwendungs-
verbote für Stoffe, Gemische und Er-
zeugnisse sowie Beschäftigungsverbote 
und -beschränkungen nach MuSchG und 
JArbSchG müssen beachtet werden. 

Gefährdungen beurteilen 

Auf der Grundlage der gesammelten 
Informationen zu Stoffeigenschaften 
und Tätigkeiten müssen Gefährdungen 
durch Einatmen, Hautkontakt, Verschlu-
cken sowie Brand- und Explosions-
gefährdungen beurteilt werden. 

Gefährdungen durch Verschlucken müs-
sen dann beurteilt werden, wenn nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass z.B. 
mit verschmutzten Händen oder Schutz-
handschuhen ins Gesicht gegriffen wird. 
Werden geltende Hygiene- und Schutz-
maßnahmen wie Händewaschen vor den 
Pausen oder korrektes Ausziehen von 
Schutzhandschuhen jedoch eingehalten, 
ist i.d.R. eine Gefährdung durch Ver-
schlucken vernachlässigbar. 

Wesentliche Aspekte zur Beurteilung 
sind Art, Ausmaß, Dauer und Verlauf der 
Exposition gegenüber Gefahrstoffen. 
Auch Wechsel- und Kombinationswir-
kungen von Gefahrstoffen müssen be-
rücksichtigt werden, so können z.B. be-
stimmte Lösemittel die Aufnahme ande-
rer Gefahrstoffe über die Haut erhöhen. 

Geltende Richt- bzw. Grenzwerte wie 
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW), biologi-
scher Grenzwert (BGW) müssen einge-
halten bzw. eine Exposition-Risiko-
Beziehung (ERB) für krebserregende 
Stoffe berücksichtigt werden. 

Geringe Gefährdung 

Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 
sind z.B., wenn Produkte verwendet 
werden, die auch im Haushalt unter 
haushaltsüblichen Bedingungen einge-
setzt werden wie z.B. Fußbodenreiniger, 
Klebstoff oder Spülmaschinenmittel. 
Unter anderem entfallen dann folgende 
Pflichten: Substitution, Erstellen einer 
Betriebsanweisung sowie einer detail-
lierten Dokumentation. Die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen nach Kap. 4 
TRGS 500 sind grundsätzlich erforder-
lich. Wenn ausschließlich Tätigkeiten mit 
geringer Gefährdung durchgeführt wer-
den, muss kein Gefahrstoffverzeichnis 
erstellt werden. 

Dermale Gefährdung 

Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor, 
wenn bei Feuchtarbeit oder Tätigkeiten 
mit hautgefährdenden Stoffen oder sol-
chen, die über die Haut aufgenommen 
werden können, die Gesundheit der Be-
schäftigten gefährdet werden kann. 
Mögliche Gefährdungen sind Hautrei-
zungen, sensibilisierende Wirkung, aller-
gische Hautreaktionen oder gar Ver-
ätzungen der Haut, erkennbar an ent-
sprechenden H-Sätzen aus der 300er-
Reihe in Abschnitt 2 des Sicherheits-
datenblatts. Vorgehensweise zur Ge-
fährdungsbeurteilung und geeignete 
Schutzmaßnahmen liefert die TRGS 401. 

Inhalative Gefährdung 

Gefährdungen durch Einatmen von Ge-
fahrstoffen können entstehen, wenn 
gefährliche Stoffe als Gase, Dämpfe, 
Nebel oder Stäube in der Luft vorhanden 
sind. Das Ausmaß der Gefährdung hängt 
im Wesentlichen von den toxischen 
Eigenschaften der Stoffe ab. Der Arbeit-
geber muss Höhe und Dauer der inhala-
tiven Exposition ermitteln. Verfahrens- 
und stoffspezifische Kriterien (VSK nach 
TRGS 420) unterstützen ihn dabei. Unter 
anderem Methoden und Vorgehenswei-
sen der Gefährdungsbeurteilung be-
schreibt die TRGS 402. 

Physikalisch-chemische Gefährdung 

Brand- und Explosionsgefährdungen 
sind Reaktionen explosionsfähiger 
Gemische (z.B. Gemische aus brenn-
baren Gasen mit Luft) oder wenn ener-

giereiche Gefahrstoffe wie organische 
Peroxide explodieren, weil Druck 
und/oder Temperatur sprunghaft an-
steigen. Brände können z.B. auch durch 
Holzpellets und Holzspäne entstehen, 
wenn sie längere Zeit in großen Mengen 
unter Luftzutritt gelagert werden. Unter 
anderem muss ein Explosionsschutz-
dokument erstellt werden. 

Hinweis: Zu den Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen zählen übrigens auch solche mit 
nicht als gefährlich eingestuften Arbeits-
stoffen, z.B. Feuchtarbeitsplätze, tief-
kalte oder heiße Flüssigkeiten oder ersti-
ckend wirkende Gase. 

Substitutionsprüfung durchführen 

Vor dem Beschaffen neuer oder geän-
derter Arbeitsstoffe muss der Arbeit-
geber prüfen, ob der Gefahrstoff oder 
das Arbeitsverfahren durch nicht oder 
weniger gefährliche Alternativen ersetzt 
werden können. Diese Substitution muss 
vorrangig durchgeführt und dokumen-
tiert werden. Die Dokumentation emp-
fiehlt sich im Gefahrstoffverzeichnis. 
Informationen liefert die TRGS 600. 
Ersatzstoffe nach TRGS 600 ff. haben 
sich in der Praxis bewährt. Weitere Infor-
mationsquellen sind unter anderem 
Sicherheitsdatenblatt, DGUV-Informati-
onen, branchen- oder tätigkeitsspezi-
fische Hilfestellungen, WINGIS oder 
Unternehmernetzwerke. 

Wesentliche Kriterien sind technische 
Eignung und gesundheitliche sowie 
Brand- und Explosionsgefährdungen. 
Einen schnellen Vergleich von Stoffen 
und Gemischen ermöglicht das Spalten-
modell [2]. 

Die Substitutionslösung muss die Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz insgesamt 
verringern. Eine konkrete Frist zur Wie-
derholung der Substitutionsprüfung fin-
det sich weder in der Gefahrstoffverord-
nung noch in der TRGS 600. Da sie jedoch 
Teil der Gefährdungsbeurteilung ist, 
muss sie spätestens bei der regelmäßi-
gen Überprüfung der Gefährdungsbeur-
teilung erfolgen. 

Schutzmaßnahmen prüfen und 
festlegen 

Es gilt die Maßnahmenhierarchie nach 
dem STOP-Prinzip. Zusätzlich zu Grund-
pflichten legen die §§ 8-11 GefStoffV 
folgendes Maßnahmenkonzept fest: 

• Allgemeine Schutzmaßnahmen, 
• zusätzliche Schutzmaßnahmen sowie 
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• besondere Schutzmaßnahmen für 
nachweislich krebserzeugende, erb-
gutverändernde fruchtbarkeits-
gefährdende Stoffe und Gemische 
bzw. 

• gegen physikalisch-chemische Einwir-
kungen. 

Geeignete Schutzmaßnahmen liefern 
das technische Regelwerk (unter ande-
rem TRGS 500), verfahrens- und stoff-
spezifische Kriterien (VSK nach 
TRGS 420) sowie branchen- oder tätig-
keitspezifische Handlungsempfehlun-
gen aus der TRGS 500er-Reihe, z.B. 
TRGS 507 Oberflächenbehandlung in 
Räumen und Behältern. Die beschriebe-
nen Maßnahmen müssen an die betrieb-
liche Situation angepasst werden. 

Ist ein Gefahrstoffbeauftragter 
erforderlich? 

Die Funktion eines Gefahrstoffbeauf-
tragten ist vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen. Dennoch können im Unter-
nehmen Verantwortliche Aufgaben im 
Bereich Gefahrstoffe übernehmen. Das 
Gefahrstoffrecht fordert die Fachkunde 
gemäß § 2 Abs. 16 GefStoffV und für be-
stimmte Tätigkeiten (z.B. Begasungen) 
die Sachkunde mit Lehrgangsnachweis. 

Fazit 

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen müs-
sen Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten gewährleistet werden. Eine 
Übersicht über alle verwendeten Gefahr-
stoffe liefert das Gefahrstoffverzeichnis. 
Vor Aufnahme einer Tätigkeit mit 
Gefahrstoffen muss eine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt werden. 

Mit der HSEQ Software Web SARA kön-
nen Sie Ihr individuelles Gefahrstoff-
kataster erstellen und Gefährdungs-
beurteilungen systematisch durchfüh-
ren und dokumentieren.  
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